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Schon wieder offline
BayZeit sorgt aktuell für Verdruss  
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„Größtes Klassentreffen“
Das Drachenbootrennen im Rahmen 
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Grundsteuerreform ist ein 
Epochenprojekt! 

Zusätzliche Haushaltsstellen  
sind zwingend erforderlich!

Eineinhalb Jahre sind inzwischen vergangen, seit der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seinem 
Urteil vom 10. April 2018 die Vorschriften des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundver-
mögen für verfassungswidrig erklärt hat. Nur wenn der Gesetzgeber spätestens im Laufe des Jahres 2019 
eine Neuregelung treffe, so die Karlsruher Richter damals, könnten die verfassungswidrigen Regeln über 
den 31.12.2019 hinaus weiter angewandt werden, und zwar längstens bis zum 31. Dezember 2024. Das 
Verfassungsgericht hat in seinem Urteil ausgeführt, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Steu-
er zwar einen großen Spielraum habe, aber nur, solange damit dem Belastungsgrund der Steuer Rech-
nung getragen werde und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abgebildet 
würden. Aufgrund der veralteten Werte der Hauptfeststellung zum 1.1.1964 komme es aber zwangsläufig 
und zunehmend zu Ungleichbehandlungen und Wertverzerrungen, was weder durch die geringe Höhe 
der Steuer, noch durch den andernfalls erforderlichen großen Verwaltungsaufwand zu rechtfertigen sei.

Mit diesem Urteil geschah letztlich 
das, womit seit Jahrzehnten zu rech-
nen war. Nicht nur, dass entgegen 
der ursprünglichen Absicht und des 
Wortlauts des § 21 BewG nicht „in 
Zeitabständen von je sechs Jahren“ 
eine Hauptfeststellung stattgefunden 
hatte, es hat nie mehr eine stattge-
funden! – Zu gewaltig erschien den 
Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung der Aufwand, hatte die erste 
Hauptfeststellung zum 1.1.1964 die 
Finanzämter doch mehr als ein Jahr-
zehnt massiv in Anspruch genom-
men!

Eine epochale Aufgabe!
Deshalb hat das Bundesverfassungs-
gericht Politik und Steuerverwaltung 
jetzt nicht weniger als ein Epochen-
projekt verordnet, soll die Grundsteu-
er nicht 61 Jahre nach dem einzigen 
Hauptfeststellungszeitpunkt zum 
1.1.2025 wegfallen.

Freilich gibt es im politischen Raum 
seit vielen Jahren schon Überlegun-
gen, wie man das Thema Grund-
steuer neu regeln könnte. Plädierten 
dabei vielfach Baden-Württemberg, 
Hessen, Bayern und auch Hamburg 
für ein wertunabhängiges Modell, 

stand Bayern im vergangenen Jahr 
mit seinen Vorstellungen plötzlich 
ganz alleine da. Und Bundesfinanz-
minister Scholz, vormals Hambur-
ger Bürgermeister, präsentierte ein 
Modell, das die bfg in einer Presse-
mitteilung „monströs“ genannt hat, 
angesichts des damit verbundenen 
Verwaltungsaufwands. 

Scholz-Modelle „monströs“
Der Bayerische Finanzminister Albert 
Füracker sprach damals davon, dieses 
Modell erfordere für die Bayerische 
Steuerverwaltung 3.500 zusätzliche 
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Finanzbeamte. – Nun könnte man bei 
ausreichend Gutgläubigkeit ja sagen: 
Toll, wir bekommen 3.500 zusätzliche 
Stellen! Aber: Bekämen wir sie wirk-
lich? Und: Woher sollte das Personal 
denn dann auf die Schnelle kommen? 

bfg-Forderung nach einfa-
chem Recht
Für die bfg jedenfalls war früh klar, 
dass wir diese epochale Herausfor-
derung nur werden meistern können, 
wenn schon die gesetzlichen Grundla-
gen möglichst einfach gehalten wer-
den und sie damit einen möglichst 
einfachen und leichten Vollzug ermög-
lichen. – Also genau das Gegenteil 
von dem, was Scholz vorgeschlagen 
hatte. 

Denn eines stand ja fest: Wenn 
der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine 
Neuregelung zustande bringt, geht 
es allein in Bayern um die erstmalige 
Feststellung von Einheitswerten für 
6.200.000 Wirtschaftliche Einheiten!

Bedenkt man, dass in den Finanz-
ämtern bayernweit durch die mit 400 
Vollzeitkräften (MAK) ausgestatte-
ten Bewertungsstellen im Jahr etwa 
440.000 „Fälle“ bearbeitet werden, 
wird die Dimension klar, um die es 
bei einer Erstfeststellung nach einem 
neuen Gesetz gehen wird! – Dabei 
muss man ja zudem davon ausgehen, 
dass viele Bürger und Unternehmen 
gegen diese erstmalige und auf lange 
Jahre wirkende Festsetzung Rechts-
behelf einlegen werden. Zu erwarten 
ist ferner, dass das Verfassungsge-
richt bemüht werden wird und in der 
Folge vermutlich Hunderttausende 

Massenrechtsbehelfe verwaltet wer-
den müssen!

Hinzu kommt, dass das heute in 
den Bewertungsstellen vorhandene 
Personal bis mindestens 2025 voll-
umfänglich mit der Bearbeitung der 
Bestandsfälle nach heutigem Rechts-
stand beschäftigt sein wird und für 
die Umsetzung des neuen Rechts gar 
nicht zur Verfügung stehen kann! 

Einigung der Bundesregie-
rung
Nach langen und scheinbar recht un-
versöhnlichen Verhandlungen zwi-
schen Bund und Ländern hat die 
Bundesregierung am 21. Juni 2019 
doch noch von einer breiten Mehr-
heit getragene Gesetzentwürfe vor-
gelegt. Zum einen den Entwurf für 
eine Grundgesetzänderung, die den 
Ländern eine umfassende Befugnis 
zu einer eignen, vom Bundesgesetz 
abweichenden Regelung der Grund-
steuer gibt. Zum anderen einen Ge-
setzentwurf über das Grundsteuer- 
und Bewertungsrecht des Bundes 
und als Drittes ein Änderungsgesetz, 
das der „Mobilisierung von baureifen 
Grundstücken für die Bebauung“ die-
nen soll.

Damit ist der Weg dafür bereitet, 
dass Bayern – und womöglich auch 
das eine oder andere weitere Bun-
desland – nach einer Grundgesetzän-
derung (erforderlich bis 31.12.2019!) 
ein eigenes Gesetz über die Grund-
steuer verabschieden kann.

Der bayerische Weg
Bayern wird dabei wohl auf jegli-

chen Verkehrswertbezug verzichten 
und stattdessen die Kriterien Grund-
stücksgröße, „Nutzfläche“ und „Nut-
zungsart“ mit festen Werten bele-
gen. So glaubt man sachgerecht und 
in stimmiger Relation die Leistungen, 
die von der Kommune in Anspruch 
genommen werden, in der Steuer 
abbilden zu können und damit dem 
Äquivalenzprinzip gerecht zu werden. 
– Man wird sehen. Und man braucht 
keine allzu großen seherischen Fähig-
keiten, um eine baldige verfassungs-
rechtliche Überprüfung vorherzusa-
gen.

Folgen für die Steuerver-
waltung
Für die Finanzämter in Bayern sollte 
dieses Modell deutlich weniger Auf-
wand bedeuten als das erste und 
zweite Scholz-Modell, bei denen der 
Bayerische Finanzminister ja von ei-
nem Mehrbedarf von 3.500 bzw. 
2.500 zusätzlichen Beamten für Bay-
ern gesprochen hat.

Dass diese Reform aber dennoch 
eine epochale Aufgabe bleibt, kann 
nicht in Abrede gestellt werden. Denn 
all die weiter oben gemachten Aus-
führungen gelten natürlich auch hier! 

Auch beim bayerischen Grundsteu-
ermodell geht es eben um 6,2 Mil-
lionen Wirtschaftliche Einheiten in 
Bayern und damit um 6,2 Millionen 
erstmals zu ermittelnde Einheitswer-
te. Und so bleibt auch der Größenver-
gleich mit der bisherigen „Jahresleis-
tung“ von 440.000 Bescheiden ein 
wichtiger Anhaltspunkt, zumal es sich 
dabei im Wesentlichen „nur“ um eine Fo
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Bewertung bestehender Einheiten 
und damit um eine „Fortschreibung“ 
bestehender Einheitswerte handel-
te (so anspruchsvoll das im Einzelfall 
auch ist). Mit dem neuen Recht aber 
wird es um 6,2 Millionen Erstfeststel-
lungen gehen, verbunden auch mit all 
den Schwierigkeiten, die das etwa in 
der Kommunikation mit den Bürgern 
und Unternehmen bedeutet!

Ausgangssituation der 
Steuerverwaltung
Diese Mega-Aufgabe trifft auf eine 
bayerische Steuerverwaltung, der es 
in den beiden letzten Jahren noch 
nicht einmal gelungen ist, den Perso-
nalstand in den Finanzämtern zu hal-
ten. – Einer Verwaltung, die unter der 
Arbeitsbelastung nur so knarzt, weil 
sie seit mehr als einem Jahrzehnt 
dank Bevölkerungswachstum und 
wirtschaftlicher Entwicklung in Bay-
ern Fallzahlensteigerungen von gut 2 
Prozent pro Jahr (!) zu bewältigen hat. 
Einer Verwaltung, die überdies in den 
letzten Jahren mit neuen Aufgaben 
überfrachtet worden ist; als Beispiele 
seien eine aufwendige Erbschaftsteu-
erreform, die neue Kassennachschau, 
die Besteuerung der polnischen 
Werksvertragsunternehmen oder die 
Bearbeitung der Cum-Cum/Cum-Ex-
Fälle genannt. 

All das haben die Beschäftigten 
der bayerischen Steuerverwaltung ir-
gendwie gestemmt, trotz einer objek-
tiv extrem knappen Personalausstat-
tung. „Objektiv“ deshalb, weil sich 
wiederholt der Bayerische Oberste 
Rechnungshof mit der Personalsitua-

tion der Steuerverwaltung in Bayern 
beschäftigt und diese mehrfach kri-
tisiert hat. So hat er etwa in seinem 
Jahresbericht 2012 die Personalsitua-
tion der Finanzämter wie folgt darge-
stellt und eine deutliche Verbesserung 
der Personalausstattung gefordert: 

• Personalbedarf nach bundesein-
heitlichem Muster : 19.844

• Beamten- und Arbeitnehmerstel-
len im EPl. 0605 : 16.457

• IST-Besetzung in MAK: 14.554 

Trotz erheblicher Anstrengungen 
hat sich die Situation bis heute kaum 
verbessert: 
• Personalbedarf nach bundesein-

heitlichem Muster: ca. 21.000
• Beamten- und Arbeitnehmerstel-

len im EPl. 0605; 16.416 (1.1.2019)
• IST-Besetzung in MAK: 14.972 

(1.1.2019) 

Aber auch im Vergleich der Bundes-
länder liegt Bayern bei der Personal-
ausstattung auf hinteren bis hinters-
ten Positionen – auch dies objektiv 
durch den Obersten Rechnungshof 
und die Antworten der Staatsregie-
rung auf mehrere Landtagsanfragen 
festgestellt!

bfg-Forderung
Die Bayerische Finanzgewerkschaft 
sieht vor diesem Hintergrund keiner-
lei Spielraum für eine Umsetzung der 
Reform mit dem vorhandenen Perso-
nal!

Es wäre völlig verfehlt und verant-
wortungslos, würden in dieser an-
gespannten Personalsituation für die 
Bearbeitung des neuen Grundsteuer- 

und Bewertungsrechts Kapazitäten 
aus anderen Bereichen der Finanzäm-
ter abgezogen – aus Bereichen, die 
wesentlich ertragreicher und betrugs-
anfälliger sind als die Grundsteuer.

Deshalb kann die Forderung nur 
lauten, in einem Nachtragshaushalt 
noch in diesem Herbst zusätzliche 
Stellen für die Steuerverwaltung zu 
schaffen. Angesichts der Dimension 
der Herausforderung geht die bfg von 
einem Bedarf von 1.200 bis 1.500 zu-
sätzlichen Stellen aus. 

Dabei muss man sich bewusst 
sein, dass der Bedarf bei anderen 
Grundsteuermodellen noch ein sehr 
viel größerer wäre! 

Da die Ausbildung der Beschäftig-
ten in der 2. und 3. QE mitsamt den 
vorgeschalteten Auswahlverfahren 
mehrere Jahre in Anspruch nimmt, 
gilt es keine Zeit zu verlieren und 
rasch zusätzliche Einstellungen zu 
ermöglichen, am besten noch im Ein-
stellungsverfahren 2020, das bereits 
angelaufen ist. 

Bayern hat es in der Hand!
Die Bayerische Staatsregierung, die 
sich in ihrem Kampf um die Gesetz-
gebungskompetenz nicht beirren hat 
lassen, sollte jetzt eine Blamage ver-
meiden! Denn eine solche wäre es, 
wenn die Umsetzung „ihres“ neuen 
eigenen Rechts nicht par excellence 
klappen sollte! 

Die Reform ist damit auch in der 
Umsetzung zum Gelingen verdammt! 
Gelingen aber kann das Projekt einer 
eigenen bayerischen Grundsteuer 
nur, wenn der Steuerverwaltung auch 
das nötige Personal dafür zur Verfü-
gung gestellt wird! 

Fortsetzung von Seite 2
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100 Jahre  
Bamberger Verfassung

Die Weimarer Verfassung kennt jeder, 
aber die Bamberger? Im Sommer 1919 
waren nicht nur die Reichstagsabgeord-
neten vor den Unruhen in Berlin nach 
Weimar geflohen, um die Reichsverfas-
sung zu erarbeiten, ähnlich verhielt es 
sich auch in Bayern! Nach der Ermor-
dung des ersten Ministerpräsidenten 
Kurt Eisner und der Machtübernahme 
der Münchner Räterepublik war der 
Bayerische Landtag nach Bamberg aus-
gewichen, um die erste demokratische 
Verfassung für Bayern zu beschließen. 
Daran erinnerte ein Festakt mit Minis-
terpräsident Söder und Landtagsprä-

sidentin Aigner in Bamberg, zu der auch 
der bfg-Vorsitzende Gerhard Wipijewski 
geladen war. Er nutze die Gelegenheit, 
sich unter anderem mit dem Bamber-

ger Landtagsabgeordneten Holger 
Dremel (CSU) auszutauschen, der dem 
Landtagsausschuss für Fragen des 
öffentlichen Diensts angehört.
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